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Der Geld-Kampf um jedes Teil
Ist der Händlervertrag nach voran­
gegangener Kündigung beendet, 
sollte der Händler wissen, dass er 
eventuell einen A nspruch auf 
Rückgabe der Vertragsware ge­
gen Vergütung hat. Dieser A n­
spruch umfasst sowohl nicht 
verkaufte neue Fahrzeuge und 
Ersatzteile als auch Zubehör.  
Die G eltendmachung solcher 
Ansprüche ist fristgebunden. Je 
nach Vertriebssystem existieren 
minimale Fristen (60 Tage) oder 
umfangreichere Fristen (sechs 
Monate).

Betriebskapital wieder 
flüssig machen
Ein Händler, dessen Händlerver­
trag gekündigt wurde, ist daran 
interessiert, dass Vertragsware als 
gebundenes Betriebskapital wie­

der in flüssiges Kapital umge­
wandelt werden kann, um am 
Markt mit anderen Unternehmens­
zielen teilzunehmen. Der Händler 
muss die Vertragsware nicht an 
seinen Lieferanten verkaufen, aber 
er kann es. Die Bedeutung der 
Rücknahme der Vertragsware 
gegen Vergütung splittet sich  
nach N eufahrzeugen einerseits 
und Ersatzteilen und Zubehör an­
dererseits auf. Neufahrzeuge wird 
der Händler (weil er kein autori­
sierter Vertragshändler im System 
ist) nicht mehr mit gleicher Kom­
petenz absetzen können. Das 
hängt damit zusammen, dass es 
ihm nach der generellen Sachlage 
in Händlerverträgen verwehrt ist, 
z. B. Garantietätigkeiten in autori­
sierter Form auszuüben, wie er 
auch nicht mehr an technischen 
Schulungen und Rückrufaktionen 

teilnimmt. Dem Endverbraucher 
wird das bekannt sein.
Bei den Ersatzteilen und Zubehör­
teilen verhält sich das anders. 
Diese können oftmals sehr gut für 
gebrauchte Fahrzeuge weiter Ver­
wendung finden, insbesondere 
wenn es sich um Teile für ältere 
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Rechtsanwalt Matthias Besier, aus-
gewiesener Kenner der Motorrad­
materie und Vertriebsrechts­
spezialist, fungiert u. a. als Rechts­
beistand des Yamaha-Händler­
verbandes. Er erläutert, wie Sie 
sich als Händler verhalten sollten, 
wenn Ihnen vom Importeur/
Hersteller gekündigt wird. Es er­
wachsen nämlich auch Chancen 
aus der Krise – wie berechtigte 

Ausgleichsansprüche, zum Bei­
spiel bei fehlerhaften fristlosen 
Kündigungen. Das T hema er­
scheint auf den ersten Blick sper­
rig und verbirgt sich hinter juristi­
schen Fachbegriffen; es ist aber 
dennoch wichtig, weil dem Händ­
ler bei Berücksichtigung aller 
Rechtstipps am Ende bares Geld 
winkt. 

Rechtsserie

Teil 4:  Der Ersatzteilrückgabeanspruch gegen VergütungTeil 4:  Der Ersatzteilrückgabeanspruch gegen Vergütung

Der Ausgleichs-
anspruch bezieht 
sich auch auf 
Ersatzteile.
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trägt, dass dem Lieferanten das 
Rücknahmeproblem  an  anderer 
Stelle beim absatz neuer Ware auf 
die Füße fällt.
Beide Interessenlagen führen (je 
nach Vertriebssystem) dazu, dass 
zunehmend  versucht  wird,  den 
außergerichtlich  angemeldeten 
ersatzteilanspruch gegen Vergü­
tung auf kaufmännische Weise zu 
lösen.  Dem  kann  man  nur  bei­
pflichten. Dort, wo die Lieferanten 
jedoch eine andere Meinung ha­
ben, ist jeder Händler gut beraten, 
sich  über  seine  ansprüche  zu 
 informieren und fachkundigen Rat 
einzuholen.
Der Warenrückgabeanspruch ge­
gen Vergütung ist teilweise in den 
Händlerverträgen verschiedener 
Vertriebssysteme  geregelt  (z. B. 
bei Kawasaki und Yamaha); bei 
vielen Vertriebssystemen  (die  in 
der  Vergangenheit  oftmals  nur 
über geringe Marktanteile verfüg­
ten)  jedoch nicht. Hier sind  ins­
besondere  italienische Vertriebs­
systeme  zu  erwähnen  (piaggio, 
aprilia).  auch  wenn  ein  Waren­
rückgabeanspruch gegen Vergü­
tung vertraglich nicht geregelt ist, 
kann er nach der Rechtsprechung 
auch kraft gesetzes geltend ge­
macht werden.  In beiden Fällen 
sind solche ansprüche (wenn die 
jeweiligen Voraussetzungen vor­
liegen) mit erfolg geltend zu ma­
chen.
Für  die  erfolgreiche  geltend­
machung  solcher  Warenrück­
gabeansprüche gegen Vergütung 
gibt es zwei Bedingungen:

Modelle  oder  nischenmodelle 
handelt. Vor diesem Hintergrund 
wird  sich  der  Händler  oftmals 
 dafür  entscheiden,  diese  teile 
nicht zurückzugeben (insbeson­
dere dann, wenn es auch nicht 
besonders viele sind). Ähnlich ver­
fährt er bei den Zubehörteilen.
Die Bedeutung des Warenrück­
gabeanspruchs (seien es neufahr­
zeuge, ersatzteile oder Zubehör) 
hat in den vergangenen Jahren an 
ihrer Bedeutung verloren. Bei den 
Fahrzeugen liegt das daran, dass 
die Händler oftmals nur noch sehr 
vorsichtige Vorordern tätigen und 
deshalb bei beendetem Händler­
vertrag  nur  noch  wenige  Fahr­
zeuge im Bestand haben. Bei den 
ersatz­ und Zubehörteilen kommt 
hinzu, dass die Versendung aus 
sogenannten Zentrallagern in eu­
ropa oft binnen tagesfrist erfolgt 
und  deshalb  ein  Lagerbestand 
nicht mehr notwendig ist.

Contra Ramsch­ und 
Schleuderaktionen
Das Interesse des Lieferanten an 
der Durchführung der Warenrück­
nahmeansprüche gegen  Vergütung 
liegt darin, dass er die Motorräder 
vor  Räumungsverkäufen  oder 
Schleuderaktionen  schützt  und 
damit systemimmanent die preis­
würdigkeit der Ware aufrechter­
hält. Ähnlich verhält es sich bei 
ersatz­ und Zubehörteilen.
Diese sehr objektive Betrachtung 
wird oftmals durchbrochen, weil 
den Lieferanten der aufwand der 
Rücknahme und die damit einher­
gehende entsorgung der ersatz­
teile  ins geld geht und deshalb 
quasi um jedes zurückzunehmen­
de teil gekämpft wird. auf diese 
Weise bilden sich  im Markt  so­
genannte ersatzteil­ und Zubehör­
inseln, die noch von anderen au­
torisierten Händlern genutzt wer­
den und dadurch verhindern, dass 
neue teile beim Lieferanten bezo­
gen  werden.  Man  sieht  daran, 
dass  der  Kampf  um  die  Rück­
nahme der Vertragsware, wie er 
vonseiten der Lieferanten heftig 
geführt wird, die gefahr  in  sich 
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1.  Der  erste  teil  besteht  darin, 
dass  die  Lieferanten­Händler­
Beziehung aufgrund des Verhal­
tens des Lieferanten beendet wird. 
Übt  dieser  z. B.  das  Recht  zur 
 ordentlichen Kündigung aus, wo­
bei er die gründe nicht offenbaren 
muss,  besteht  ein  solcher  an­
spruch für den Händler. Beendet 
der Händler die Lieferanten­Händ­
ler­Beziehung, ohne dass er mas­
sive gründe dafür hat, übt er also 
seinerseits nur ein vertragliches 
Recht  zur  Beendigung  aus,  er­
scheint der anspruch zweifelhaft. 
Wie so oft im Leben gibt es jedoch 
auf Lieferanten­ und Händlerseite 
gründe, die zu einer Beendigung 
(wer auch immer den Kündigungs­
akt als erster ausspricht)  führen. 
In diesem Fall erfolgt eine Bewer­
tung des anspruchs der Höhe mit 
angemessener Reduzierung. Die 
gründe,  aus  denen  es  zur  Be­
endigung solcher Vertriebsbezie­
hungen kommt, können vielfältig 
sein. Dies zeigt, dass auch z. B. 
bei einer Kündigung aus alters­
gründen des Händlers  (und der 
nichtfortführbarkeit seines Han­
delsbetriebes)  eine  Kündigung 
durch  den  Händler  ausgespro­
chen  werden  kann,  gleichwohl 
aber der anspruch besteht.

Insolvenz ist kein 
 Hinderungsgrund
2. gleiches dürfte für die Frage der 
Insolvenz gelten, wenn der Han­
delsbetrieb in die Krise geraten ist. 
auch hier  liegt kein Verschulden 
des Händlers vor, sondern die In­
solvenz ist jedenfalls in der Regel 
ausdruck sich verändernder Wirt­
schaftsverhältnisse. Von gesteiger­
ter Bedeutung dürften die Fälle 
sein, in denen ein Händler diskri­
miniert wird und deshalb seinen 
Zahlungsverpflichtungen  nicht 
mehr nachkommen kann. Ist dies 
nachweisbar  der  Fall,  wird  der 
 Warenrückgabeanspruch gegen 
Vergütung weiter bestehen.
Die Voraussetzungen, die formell 
einzuhalten sind, um den Waren­
rückgabeanspruch  gegen  Ver­
gütung zu erhalten, sind gleicher­ F
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maßen vielfältig, aber auch durch 
die  Rechtsprechung  schon  oft­
mals  zum gegenstand  richterli­
cher entscheidungen geworden.

achten Sie auf 
 Rückgabefristen
Zunächst ist bei  Vertriebssystemen, 
die den Warenrückgabeanspruch 
des Händlers vertraglich geregelt 
haben,  zu  untersuchen,  ob  der 
Händlervertrag eine Frist zur Rück­
gabe  enthält.  Manchmal  finden 
sich Verträge, bei denen die neuen 
Motorräder  innerhalb  kürzerer 
Frist als die ersatzteile zurückzu­
geben sind. Dies dürfte rechtens 
sein. ebenso erscheint es beden­
kenfrei, wenn mit dem Warenrück­
gabeanspruch  auch  der  Rech­
nungsvorgang vorzulegen ist, der 
zum erwerb des neuen Motorrads 
geführt hat. nicht notwendig ist 
es, dass der Händler das Motor­
rad lediglich bei dem Lieferanten 
zuvor bezog. 
Vollkommen ausreichend ist es, 
wenn  er  das  entsprechend  an 
den Lieferanten zurückzugebende 
Motorrad bei einem autorisierten 

Vertragshändler 
(als einem Mit­
glied des Ver­
triebssystems) 
zuvor  erwor­

ben hat und den 
erwerbsvor­
gang  eben­
falls offenlegt. 
Voraussetzung 

insgesamt  für 
zu rückzugebende 
Motorräder  ist, 

dass  diese  neu, 
unbeschädigt  und 

ohne  Laufleistung  sind. 
Das Vorliegen eines „in der Kiste 
verpackten Motorrades“ ist nicht 
notwendig.
Bei  den  zurückzugebenden  er­
satzteilen und Zubehörteilen ist es 
erforderlich,  dass  diese    „neu“, 
„original verpackt“ und „funktions­
fähig“ sind. Darüber hinaus hat die 
Rechtsprechung eine Reihe von 
weiteren Kriterien entwickelt. So 
dürfen ersatz­ und Zubehörteile 

nicht „überbevorratet“ sein. Diese 
Frage ist oftmals gegenstand er­
bitterter  auseinandersetzungen 
vor gericht.
Hinzu kommt, dass bei einem er­
satz­ und Zubehörteilerückgabe­
anspruch der Lieferant auch ver­
langen kann, dass die Rechnun­
gen bzw. Bestellvorgänge doku­
mentiert  werden.  Wie  bei  den 
neuen Motorrädern auch, muss 
dann  der  Händler  im  einzelnen 
unter Vorlage dieser Belege doku­
mentieren, dass er die teile ent­
weder beim Lieferanten oder aber 
bei einem anderen, autorisierten 
Händler bezogen hat. Dies führt 
dazu, dass in vielen Fällen Händ­
ler, deren Vertrag beendet ist, nur 
noch die Unterlagen prüfen kön­
nen, die innerhalb der steuerlichen 
aufbewahrungsfrist  (zehn Jahre) 
noch vorhanden sind. Sind solche 
Dokumentationen vorhanden, ste­
cken die Schwierigkeiten  in der 
erfassung  des  ausgleichsan­
spruchs letztendlich in seiner Dar­
legung.  Die  gerichte  verlangen 
von dem Händler, dass er den ein­
kaufspreis  des  jeweiligen  teils, 
den er als Händler zum erwerbs­
zeitpunkt entrichtete, zur grund­
lage des Warenrückgabeanspruchs 
machen muss.
Dies stößt vor allem dort auf pro­
bleme, wo in der Vergangenheit 
lediglich  Inventurverzeichnisse 
erstellt wurden. Warenwirtschafts­
systeme,  die  den  Bestand  der 
Ware nach artikelnummer, artikel­
bezeichnung,  Menge,  nettoer­
werbspreis, Mehrwertsteuer und 
gebindepreis auswiesen, können 
für  solche  Rückgabeansprüche 
zielführend  und  erfolgverspre­
chend  eingesetzt  werden.  alles 
Übrige ist manuelle arbeit und mit 
viel aufwand verbunden.
Dass ein ersatzteil „neu“  ist, be­
darf in seiner Spezifikation keiner 
weiteren Darlegung. Dass ein er­
satzteil  „original  verpackt"  sein 
muss, um zurückgegeben zu wer­
den, verursacht oft große proble­
me. Viele Händler haben ihre an­
gelieferten  ersatzteile  in  eigene 
Systematiken  gebracht  und  die 
Verpackungen  entfernt.  Damit 
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Vertragshändler 
(als einem Mit­

ben hat und den 

insgesamt  für 
zu rückzugebende 
Motorräder  ist, 

dass  diese  neu, 
unbeschädigt  und 

fehlt es an einer entscheidenden 
Voraussetzung zur Rückgabe. an­
dererseits  werden  sogenannte 
„Kleinteile“  lediglich als gebinde 
geliefert. Hier steht von vornherein 
fest, dass von einem gebinde (6, 
10, 12 usw.)  immer nur ein oder 
zwei teile gebraucht werden. Die 
entfernung  der  Originalverpa­
ckung bzw. deren Öffnung ist da­
mit Voraussetzung, um das benö­
tigte einzelteil verwenden zu kön­
nen. Hier hat die Rechtsprechung 
entschieden, dass eine geöffnete 
Originalverpackung  dem  Rück­
gabeanspruch gegen Vergütung 
nicht entgegensteht. Die wenigs­
ten Diskussionen entstehen durch 
das Kriterium der Funktionsfähig­
keit; wie auch, wenn die teile nicht 
benutzt werden.

per Warenrückgabe 
 zurück in die Zukunft
Vor diesem Hintergrund kann jeder 
Händler für sich entscheiden, ob 
er einen Warenrückgabeanspruch 
gegen  Vergütung  umsetzt  oder 
nicht. Wem es gelingt, bestehende 
Warenrückgabeansprüche in geld 
umzumünzen, für den ergibt sich 
eine gute Möglichkeit, die eigene 
betriebliche  und  unternehmeri­
sche plattform so zu reorganisie­
ren, dass neu definierte Betriebs­
ziele ohne Inanspruchnahme von 
Kapital  bei Banken angesteuert 
werden können.
Fazit: Jeder gekündigte Händler 
und  solche,  die  glauben,  einen 
solchen anspruch durchsetzen zu 
können, sollten sich fachlich drin­
gend beraten lassen. Wer es nicht 
tut, vergibt Chancen für eine neue 
betriebliche Zukunft.


